
 

Sportschützen   Brunnen e.V.   
 

 
                                                                                                                                                                                          Datum:  

 
Einladung zur ordentlichen 

 

Mitgliederversammlung 2020 und 2021 
 

am Freitag den 18.03.2022 um 19:30 Uhr im Vereinslokal Winkler. 
 

Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung  

2. Totenehrung 

3. Bericht des 1. Schützenmeisters (2020 + 2021) 

4. Sportberichte (2020 + 2021) 

5. Kassenberichte (2020 + 2021) 

6. Änderung der Satzung 

7. Revisionsbericht mit Entlastung der Vorstandschaft  

8. Neuwahlen 

9. Ehrungen 

10. Ausblick 2022, Verschiedenes, Wünsche u. Anträge  

 

Anschließend finden Ehrungen und die Proklamation der neuen 

Schützenkönige statt. 

 

 

Sportschützen Brunnen e.V. 

 

Manuel Dallmeir 

1. Schützenmeister 

24.02.2022 

 



 

Sportschützen   Brunnen e.V.   
 

 
                                                                                                                                                                                          Datum:  

                  24.02.2022 

 

 

Satzungsänderung §11 

 

Stand 10.01.2004 

 
§ 11: Das Schützenmeisteramt 

Das Schützenmeisteramt besteht aus: 

 

a) 1. Schützenmeister 

b) 2. Schützenmeister 

c) Schriftführer 

d) Kassier 

e) Sportleiter 

f) Jugendleiter 

g) Damenleiterin 

 

Die beiden Schützenmeister sind Vorstand im Sinne des § 26 BGB; sie Vertreten den Verein gerichtlich und 

außergerichtlich. Jeder von ihnen hat Einzelvertretungs-befugnis. Die Vertretungsbefugnis des 2. Schützenmeisters 

wird im Innenverhältnis beschränkt auf den Fall der Verhinderung des 1. Schützenmeisters. Die Mitglieder des 

Schützenmeisteramtes werden von der ordentlichen Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählt und 

bleiben bis zur nächsten gültigen Wahl im Amt. 

 

 

Vorschlag Satzungsänderung zum 18.03.2022: 

 
§ 11: Das Schützenmeisteramt 

Das Schützenmeisteramt besteht aus: 

 

a) 1. Schützenmeister 

b) 2. Schützenmeister 

c) 3. Schützenmeister 

d) Schriftführer 

e) Kassier 

f) Sportleiter 

g) Jugendleiter 

h) Damenleiterin 

 

Die drei Schützenmeister sind Vorstand im Sinne des § 26 BGB; sie vertreten den Verein gerichtlich und 

außergerichtlich. Jeder von ihnen hat Einzelvertretungsbefugnis. Die Vertretungsbefugnis des 2. Schützenmeisters wird 

im Innenverhältnis beschränkt auf den Fall der Verhinderung des 1. Schützenmeisters. Die Vertretungsbefugnis des 3. 

Schützenmeisters wird im Innenverhältnis beschränkt auf den Fall der Verhinderung des 1. Schützenmeisters und des 

2. Schützenmeisters. Die Mitglieder des Schützenmeisteramtes werden von der ordentlichen Mitgliederversammlung 

für die Dauer von 2 Jahren gewählt und bleiben bis zur nächsten gültigen Wahl im Amt. 

 

 

 

 

 

 

 

           



 

Sportschützen   Brunnen e.V.   
 

 
                                                                                                                                                                                          Datum:  

                 24.02.2022 

                   

 

Satzungsänderung §14 

 

Stand 10.01.2004 

 
§ 14: Auflösung des Vereins 

Der Verein kann nur durch Beschluss einer eigens hierzu einberufenen Mitgliederversammlung aufgelöst werden. Zu 

dem Beschluss ist eine Dreiviertelmehrheit der erschienen Mitglieder erforderlich. Die Einladung Zu dieser 

Versammlung muss mindestens 4 Wochen vor Termin den Mitgliedern zugestellt sein. Eine eventuelle erforderliche 

Liquidation erfolgt nach den Bestimmungen des BGB. 

Im Falle der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes wird das 

Vereinsvermögen, das nach Erfüllung aller Verpflichtungen noch verbleibt, der örtlichen Gemeindeverwaltung  

übergeben die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden 

hat. 

 

 

Vorschlag Satzungsänderung zum 18.03.2022: 

 
§ 14: Auflösung des Vereins 

Der Verein kann nur durch Beschluss einer eigens hierzu einberufenen Mitgliederversammlung aufgelöst werden. Zu 

dem Beschluss ist eine Dreiviertelmehrheit der erschienenen Mitglieder erforderlich. Die Einladung zu dieser 

Versammlung muss mindestens 4 Wochen vor Termin den Mitgliedern zugestellt sein. Eine eventuelle erforderliche 

Liquidation erfolgt nach den Bestimmungen des BGB. 

Im Falle der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke wird das 

Vereinsvermögen, das nach Erfüllung aller Verpflichtungen noch verbleibt, der örtlichen Gemeindeverwaltung 

übergeben die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden 

hat. 

 


